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AIlgemeinve_ügung über das Verbrennen
pflanzlicher Abfälle in der Stadt Königslutter am Elm


Gemäß § 2 Sa_ 1 , 2 und 3 der Verordnung über d ie Beseitigung von pfIanzlichen AbfäIlen
durch Verbrennen außerhatb von AbfaIIbeseitigungsanlagen vom 02.01 .2004 (Nds. GVBI Nr.
112004 S. 2) in der deneit geltenden fassung werden fÜr das Verbrennen von pfIanzlichen
AbfäIlen folgende Brenntage festgelegt:            __

20. und 27.03.2010
jeweils in derZeitvon 7.OO Uhr bis 18 UhF.

Pflanzliche Abfälle, die ausschließlich aus P_anzen und Pflanzenteilen bestehen, die im
Rahmen der Unterhaltung und BewirtschaRung bewachsener flächen anfal Ien. dürfen unter
den nachfolgend aufgeführten VorausseRungen verbrannt werden:

-    Abfälle dÜrfen nur auf den Grundstücken. auf denen sie anfallen, oder in deren
unmittelbarer Nähe mit Zustimmung des jeweiligen Nu_ungsberechtigten ver-
brannt werden.

-    Die zu verbrennenden AbfäIle sind so zu lagern, dass sie jedeneit kontrolliert
werden können.

-    Das Verbrennen von frischem Grünschnitt ist nicht gestattet.

-    Beim Verbrennen sind foIgende Mindestabstände einzuhalten:

10 Meter zu Gebäuden. soweit das zu verbrennende Material die Menge von
O,5 m' nicht übersteigt und

25 Meter zu Gebäuden, soweit das zu verbrennende Material die Menge von
1 m' nicht übersteigt,

jedoch 100 m zu

_  Gebäuden, soweit das zu verbrennende Material die Menge von 1 m'
Übersteigt und nicht mehr als 5 m' beträgt,
_  ö_entlichen Verkehrsflächen, soweit diese nicht ausschlieRlich land- oder
forsmirtschaRlichem Verkehr dienen,
_  WäIdern, Heiden, Wallhecken und enmässerten Mooren,
_  Zeltplä_en und anderen Erholungseinrichtungen,
_  bergbaulichen Anlagen, insbesondere einziehenden Tagesschächten,
E nerg ieve rsorg u n g sa n lage n ,
_  300 m zu Krankenanstalten und P_egeheimen

-    Das Verbrennen ist verboten

_  bei lang anhaltender emrem trockener mtterung,
_  bei starkem mnd (deutliche Bewegung armstarker Äste),
_  beim Vorliegen einer sogenannten Inversionswetterlage (Rauch kann nicht in
die oberen Luftschichten enmeichen)         ,
_  bei Regen
_  auf moorigem Untergrund,
_  in Schu_zonen I von Wasserschu_gebieten
_  soweit das zu verbrennende MateriaI die Menge von 5 m' übersteigt.


-    Das Feuer da_ nicht mit flüssigbrennstoffen oder anderen AbfäIlen in Gang ge-
se_t oder unterhalten werden.
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